
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)
– Drucksache 18/5983 –

Verkehrsentwicklung am Postplatz Speyer – Übertragung der Straßenbaulast auf die Stadt Speyer

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/5983 – vom 3. April 2023 hat folgenden Wortlaut:

Die entscheidenden Gremien der Stadt Speyer haben beschlossen, die Verkehrsentwicklung um den Postplatz neu zu entwickeln 
und dabei zu beruhigen. Insbesondere sollen dabei die Abschnitte in der Gilgenstraße und Bahnhofstraße durch einen verkehrs-
beruhigten Bereich ersetzten werden. Leider konnte bisweilen die Verkehrsentwicklung nicht vorangebracht werden. Das Vorha-
ben gestaltet sich komplizierter als bei der Planung antizipiert. Wenn die Stadt die bisherige Landesstraße in Eigenverantwortung 
beruhigen wolle, müsse sie auch die Straßenbaulast übernehmen – einhergehend mit den Kosten für die Sanierung der Straße, so 
ist zu hören. Derzeit wird ein Beratungstermin mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) gesucht. Der LBM wartet wiederum auf 
Rückmeldung und Zustimmung seitens des betrauten Wirtschaftsministeriums, um die entsprechenden nächsten Schritte mit der 
Stadt besprechen zu können.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche konkreten Kosten muss die Stadt im Zusammenhang mit der Übernahme der Straßenbaulast an dem besagten Strecken-

abschnitt um den Postplatz übernehmen?
2. Schließt das Land, aus Kosten zu übernehmen, die im Zusammenhang mit dem besagten Streckenabschnitt nach potenzieller 

Übernahme durch die Stadt Speyer entstehen?
3. Inwieweit will sich das Land trotz potenzieller Übernahme der Straßenbaulast durch die Stadt Speyer weiterhin an den Kosten 

beteiligen, die mit der Instandhaltung und Verwaltung des besagten Streckenabschnitts einhergehen?
4. Inwieweit müssen auch die Anlieger des besagten Streckenabschnitts für entstehende Kosten (z. B. Instandhaltungs- bzw. Her-

stellungskosten) nach potenzieller Straßenbaulastübernahme durch die Stadt Speyer aufkommen?
5. Ist die potenzielle Übernahme der Straßenbaulast im Zusammenhang mit der Verkehrsberuhigung auf die notwendige Länge 

begrenzbar, oder muss im rechtlichen Sinne die Straßenbaulast für die gesamte Landesstraße übernommen werden?
6. Inwieweit kann die geplante Verkehrsberuhigung auch ohne Übernahme der Straßenbaulast in einem kurzfristigen Zeitraum 

(maximal 1 Jahr) vollzogen werden?
7. Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche zwischen LBM und Wirtschaftsministerium im Zusammenhang mit der geplanten 

Verkehrsberuhigung?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung 
mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU) betreffend 
Verkehrsentwicklung am Postplatz Speyer - Übertragung der Straßenbaulast auf 
die Stadt Speyer 
- Kleine Anfrage Drs. 18/5983 -

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die vorbezeichnete Klein'e Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Straßenbaulast umfasst alle den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wie

derherstellung der Straße betreffenden Aufgaben und die damit verbundenen Kosten, 

§ 11 Absatz 1 Landesstraßengesetz (LStrG). · 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Bei einem Wechsel der Straßenbaulast (Umstufung) hat der bisherige Träger dem neuen 

Träger dafür einzustehen, dass er die Straße in dem für die bisherige Straßengruppe 

gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den Grunderwerb durchgeführt hat, 

§ 11 Absatz 5 LStrG. Falls zum Zeitpunkt der Umstufung entsprechende Ansprüche zu 

erfüllen wären, würde das Land diese Kosten tragen. Darüber hinaus könnte die Stadt 

Speyer im Rahmen der Förderprogramme des Landes Zuschüsse für förderfähige Maß

nahmen beantragen. 
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Zu Frage 4: 
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Hinsichtlich einer Änderung oder Verlegung von Zufahrten können sich Duld°ungs- und 

Unterhaltungspflichten für die Anlieger aus § 43 LStrG ergeben. Eventuelle Beitrags

pflichten der Anlieger von Straßen richten sich im Übrigen nach dem kommunalen Abga

benrecht. 

Zu Frage 5: 

UmstufUngen von Straßen beziehen sich stets auf präzise abgegrenzte Streckenab

schnitte. Eine Umstufung in ei_ne andere Straßengruppe kommt dann in Betracht, wenn 

sich die Verkehrsbedeutung der Straße ändert oder überwiegende Gründe des Gemein

wohls vorliegen, § 38 Absatz 1 LStrG. 

Zu Frage 6: 

Eine Anordnung zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder 

Maßnahmen gemäß § 45 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6, Alternative 4 der Straßenverkehrsord

nung (StVO) setzt voraus, dass die zu erprobende Maßnahme grundsätzlich zulässig ist. 

Eine Landesstraße dient gemäß § 3 Nr. 1 LStrG der Bildung von übergeordneten Ver

kehrsnetzen und dem entsprechenden Durchgangsverkehr. 

Diese Funktion schließt die Anordnung eines Verkehrsberuhigten Bereichs oder einer 

Fußgängerzone auf der Landesstraße aus. 

Zu Frage 7: 

Zu dem geplanten Vorhaben gab es bereits Gespräche zwischen dem Ministerium für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, dem regionalen LBM und der Stadt 

Speyer, bei denen unter anderem die gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Lan~ 

desebene erläutert und eine Verkehrsuntersuchung . durch die Stadt Speyer vereinbart 

wurde, um weitere Sachfragen zu klären. 
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Die 'Ergebnisse dieser Untersuchung bleiben zunächst abzuwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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